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392) Die Gläubigen sterben nicht, sondern sie werden nur von
einer Welt in die andere übertragen.

393) In Geschäften suchet den Beistand der Bewohner der
Gräber (durch den Besuch derselben).

394) Das beste Wort ist was kurz und leitend.
395) Gott spricht die Wahrheit durch den Mund seines Dieners.
396) Unter hundert Kameelen findet man nicht eines, das zum

Reitthier dienet.

397) Die Liebe des Vaterlandes kommt vom Glauben.
398) Sei in der Welt ein Fremder und zähle deine Seele zu

den Bewohnern des Grabes.

Die folgende Stelle der Überlieferung schreibt die Gebete des
Moslims bei der gesetzlichen Abwaschung jedes Gliedes vor. Vor

der Abwaschung:
399) Nach den beiden Formeln: Ich flüchte mich vor dem Satan

dem zu steinigenden und im Namen Gottes des Allmilden, Allerbar
menden: 0 mein Gott! ich bitte dich um Glück und Segen, und
flüchte mich zu dir vor allem was Verderben bringt zuwegen. Bei

der Auswaschung des Mundes:o Gott! sei gnädig für Moham
med und die Familie Mohammeds, verleihe mir deine Schrift zu lesen
und deinen Namen oft zu erwähnen. Indem man Wasser in die

Nase schnupft: 0 Gott! durchdüfte mich mit dem Duft des Para
dieses , 0 mein Gott! ich flüchte mich zu dir vor den Gerüchen des

ewigen Feuers. Bei der Waschung des Gesichtes:0 mein
Gott! mache mein Gesicht weiss! am Tage wo die Gesichter weiss

und schwarz sein werden (am Tage des Gerichts). Bei der
Waschung des rechten Armes: 0 mein Gott! gib mir das
Buch (den Koran) in meine Rechte und mache meine Rechnung
leicht. Bei der Waschung des linken Armes: 0 Gott ich
flüchte mich zu dir! dass du mir das Buch nicht in die linke Hand

gebest und dass du meine Rechnung nicht schwer machest. Bei der
Waschung des Kopfes: 0 mein Gott! bedecke mich mit deiner
Barmherzigkeit, sende über mich deinen Segen und überschatte mich
mit dem höchsten Himmel. Bei der Waschung der Ohren:
0 mein Gott! setze mich unter diejenigen, welche dein Wort hören

392) S. 215. 393) Eben da. 394) S. 235. 395) S. 239. 396) S. 251.

397) Eben da. 398, Eben da. 399) S. 252.


